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001 Verwaltungsrecht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §38 Abs4;

VwGG §42a;

VwRallg;

1. VwGG § 38 heute

2. VwGG § 38 gültig ab 15.04.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 72/2021

3. VwGG § 38 gültig von 01.01.2014 bis 14.04.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

4. VwGG § 38 gültig von 01.07.2008 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

5. VwGG § 38 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 330/1990

6. VwGG § 38 gültig von 05.01.1985 bis 31.12.1990

1. VwGG § 42a heute

2. VwGG § 42a gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 42a gültig von 01.03.2013 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

4. VwGG § 42a gültig von 05.01.1985 bis 28.02.2013

Rechtssatz

Dem VwG wurde mit Beschluss des VwGH gemäß § 38 Abs. 4 VwGG aufgetragen, das Erkenntnis oder den Beschluss

innerhalb von drei Monaten zu erlassen. Das VwG ist diesem Auftrag innerhalb der gesetzten Frist nicht

nachgekommen. Erst nach Ablauf der dreimonatigen Frist, langte ein Antrag auf einmalige Fristverlängerung ein. Eine

Verlängerung der bereits abgelaufenen Frist kam jedoch nicht mehr in Betracht.Dem VwG wurde mit Beschluss des

VwGH gemäß Paragraph 38, Absatz 4, VwGG aufgetragen, das Erkenntnis oder den Beschluss innerhalb von drei

Monaten zu erlassen. Das VwG ist diesem Auftrag innerhalb der gesetzten Frist nicht nachgekommen. Erst nach Ablauf

der dreimonatigen Frist, langte ein Antrag auf einmalige Fristverlängerung ein. Eine Verlängerung der bereits

abgelaufenen Frist kam jedoch nicht mehr in Betracht.
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